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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Michael Meister, Heinz Seiffert,
Stefan Müller (Erlangen), weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU
– Drucksache 15/3195 –

Änderung des Steuerberatungsgesetzes

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Bundesregierung bereitet derzeit ein Achtes Steuerberatungsänderungs-
gesetz vor. Die Bundessteuerberaterkammer hat die Liberalisierung des Be-
rufsrechts der Steuerberater in einem Achten Steuerberatungsänderungsgesetz
angeregt und diesbezügliche Überlegungen der Bundesregierung vorgestellt.
Seitens der Bundessteuerberaterkammer wird eine Ausweitung des geschütz-
ten Tätigkeitsbereichs angestrebt. Andere Berufsgruppen fordern eine partielle
Öffnung des Tätigkeitsbereichs und damit eine Erweiterung ihrer augenblick-
lichen Befugnisse. Hierzu zählen die geprüften Bilanzbuchhalter, die Buchfüh-
rungshelfer und die Lohnsteuerhilfevereine.

Die Bundesregierung hat in ihrem Bericht vom 10. Mai 2002 (Bundestags-
drucksache 14/9021) angekündigt, sich weiter um einen Interessenausgleich
zwischen Steuerberatern und geprüften Bilanzbuchhaltern zu bemühen. Insbe-
sondere wollte die Bundesregierung entsprechend der Bitte des Deutschen
Bundestages vom 11. Mai 2000 (Bundestagsdrucksache 14/3284) und nach der
oben genannten Bundestagsdrucksache in Abstimmung mit den betroffenen
Verbänden und Behörden prüfen, unter welchen Voraussetzungen das durch § 6
des Steuerberatungsgesetzes beschriebene Tätigkeitsfeld der geprüften Bilanz-
buchhalter unter Berücksichtigung der Belange des Verbraucherschutzes und
eines fairen Wettbewerbs erweitert werden kann.

1. Beabsichtigt die Bundesregierung im Achten Steuerberatungsänderungs-
gesetz das bisherige Verbot gewerblicher Tätigkeit zu lockern, insbesondere
die Möglichkeit vorzusehen, ein eigenes sowie zum Familienvermögen ge-
hörendes Immobilien- und Kapitalvermögen in einer Vermögensverwal-
tungsgesellschaft zu verwalten und deren Geschäftsführung zu überneh-
men?
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2. Besteht aus der Sicht der Bundesregierung ein Bedarf, den Kreis der mit
dem Steuerberater kooperationsfähigen Personen auf Angehörige freier
Berufe, auf Lohnsteuerhilfevereine oder Bilanzbuchhalter beziehungs-
weise Buchführungshelfer auszudehnen?

Wenn ja, inwieweit, und wenn nein, warum nicht?

3. Beabsichtigt die Bundesregierung die Einführung eines so genannten Syn-
dikus-Steuerberaters, um so examinierten Steuerberatern in Arbeitneh-
merstellung zu gestatten, sich nebenberuflich als Steuerberater bestellen
zu lassen und in steuerlichen Angelegenheiten zu beraten?

4. Gedenkt die Bundesregierung das Steuerberatungsgesetz dahin gehend zu
ändern, dass künftig Steuerberatungsgesellschaften auch in der Rechts-
form der GmbH & Co KG anerkannt werden können?

5. Plant die Bundesregierung die Satzungsermächtigung für die Einführung
von Fachberaterbezeichnungen auf dem Gebiet des Steuerrechts dahin ge-
hend zu erweitern, dass darin nicht nur auf besondere Kenntnis bestimmter
Steuerrechtsgebiete hingewiesen wird, sondern auch auf besondere
Kenntnisse auf dem Gebiet vereinbarter Tätigkeiten?

6. Plant die Bundesregierung eine Reform des Prüfungswesens für Steuer-
berater, und wenn ja, welche Änderungen schlägt die Bundesregierung
vor?

7. Ist insbesondere beabsichtigt, die prüfungsfreie Bestellung erfahrener
Fachleute (§ 38 Steuerberatungsgesetz) abzuschaffen oder zu ändern?

8. Soll die praktische Vorbildungszeit für die Steuerberatungsprüfung ver-
längert werden?

Wie haben sich die bisherigen Erfahrungen ausgewirkt?

9. Sieht sich die Bundesregierung noch an ihre Feststellung gebunden, die sie
in ihrem Bericht über das Ergebnis der Prüfung einer möglichen Erweite-
rung der geprüften Bilanzbuchhalter vom 10. Mai 2002 (Bundestags-
drucksache 14/9021) getroffen hat, dass sie es „aus Gründen des Verbrau-
cherschutzes, zur Wahrung eines fairen Wettbewerbs und zur Sicherung
des Steueraufkommens nicht für möglich [hält], die Befugnisse der ge-
prüften Bilanzbuchhalter zu erweitern“ (ebd., S.10)?

10. Beabsichtigt die Bundesregierung eine Befugniserweiterung für geprüfte
Bilanzbuchhalter im Rahmen des Achten Steuerberatungsänderungsgeset-
zes vorzuschlagen, und wenn ja, welche Befugnisse zählen hierzu?

11. Beabsichtigt die Bundesregierung eine Befugniserweiterung für Buchfüh-
rungshelfer im Rahmen des Achten Steuerberatungsänderungsgesetzes
vorzuschlagen, und wenn ja, welche Befugnisse zählen hierzu?

12. Gibt es sachliche Gründe, eventuelle Befugniserweiterungen der geprüf-
ten Bilanzbuchhalter nicht auch den Buchführungshelfern zukommen zu
lassen, wenn diese bestimmte, ggf. vom Gesetzgeber zu definierende Vo-
raussetzungen erfüllen?

13. Welche steuerrechtlichen Kenntnisse wären bei einer Befugniserweite-
rung für Bilanzbuchhalter und Buchführungshelfer von diesen zu verlan-
gen?

Wie wären diese nachzuweisen (Praxiserfahrung, Prüfungen u. a.)?

14. Welche dieser Kenntnisse werden diesen Personen derzeit in ihrer Ausbil-
dung oder im Rahmen ihrer praktischen Tätigkeit nicht vermittelt?
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15. Wie gedenkt die Bundesregierung im Falle einer Befugniserweiterung für
Bilanzbuchhalter oder Buchführungshelfer die im Bericht der Bundes-
regierung vom 10. Mai 2002 zitierten Schutzgüter zu sichern?

16. Sieht die Bundesregierung die Notwendigkeit, die geprüften Bilanzbuch-
halter und Buchführungshelfer im Falle einer Befugniserweiterung ver-
gleichbaren Anforderungen an ihre Berufsausübung zu unterwerfen wie
den in § 3 Steuerberatungsgesetz genannten Personenkreis?

17. Welche Institution käme nach Ansicht der Bundesregierung im Falle einer
Befugniserweiterung für die damit erforderlich werdende Berufsaufsicht
über die geprüften Bilanzbuchhalter beziehungsweise Buchführungshel-
fer in Frage?

18. Beabsichtigt die Bundesregierung jenseits des Industrie- und Bürokauf-
manns einen neuen Ausbildungsberuf „Buchhalter“ einzurichten?

19. Sieht die Bundesregierung eine Ungleichbehandlung inländischer Bilanz-
buchhalter und Buchführungshelfer hinsichtlich ihrer Befugnisse im Ver-
gleich zu entsprechenden Berufsträgern im europäischen Ausland?

20. Ist beabsichtigt, im Rahmen des Achten Steuerberatungsänderungsgeset-
zes für die gesetzlich vorgeschriebene Bezeichnung „Lohnsteuerhilfever-
ein“ eine neue Bezeichnung einzuführen?

Wenn ja, wie lautet diese Bezeichnung?

Sind damit ggf. Befugnisveränderungen vorgesehen, und wenn ja, wel-
che?

21. Wird seitens der Bundesregierung vorgeschlagen, die Beratungsbefugnis
der Lohnsteuerhilfevereine auf Arbeitgebertätigkeiten im Bereich der
haushaltsnahen Dienstleistungen auszudehnen?

Die gestellten Fragen beziehen sich auf eine geplante Gesetzesinitiative der
Bundesregierung.

Im Rahmen eines geplanten Gesetzes zur Umsetzung von EU-Richtlinien sowie
zur Änderung weiterer Vorschriften soll auch das Steuerberatungsgesetz geän-
dert werden. Dazu wurden auf Arbeitsebene sowohl mit den obersten Finanz-
behörden der Länder als auch mit der Bundessteuerberaterkammer und Verbän-
den bereits Gespräche geführt. Gegenstand waren dabei auch die in den Fragen
angesprochenen Themen.

Die Beantwortung der Fragen setzt eine eingehende Prüfung der Problematik
voraus, die noch nicht abgeschlossen ist und auch innerhalb der zur Beantwor-
tung der Kleinen Anfrage gesetzten Frist nicht abgeschlossen werden kann.

Angesichts dieser Sachlage kann die Bundesregierung die Fragen derzeit noch
nicht beantworten. Ich weise aber darauf hin, dass die Änderung des Gesetzes
zur Umsetzung von EU-Richtlinien sowie zur Änderung weiterer Vorschriften
als Referentenentwurf voraussichtlich noch im Juni 2004 an Ressorts, Länder
und Verbände versandt werden wird. Für alle Beteiligten wird dann ausreichend
Zeit zur Stellungnahme bestehen. Das Bundeskabinett wird sich nach dem ge-
genwärtigen Zeitplan Anfang August 2004 mit den geplanten Änderungen be-
fassen.
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